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Meinen Eltern 





Geleitwort 

Das Doppelmandat des Abgeordneten wirft zahlreiche Probleme auf, 
die sich sowohl auf den staatlichen Bereich - gleichzeitige Mandate im 
Bundestag und in den Landtagen - als auch auf den überstaatlichen -
Doppelmandat zugleich in einem staatlichen Parlament und im Euro-
päischen Parlament - beziehen. 

Der Verfasser geht diesen Fragestellungen vor allem im Hinblick auf 
Vorgaben der Funktionenordnung (Gewaltenteilung), von Inkompatibi-
litätsanordnungen, der Bundesstaatlichkeit und des Abgeordnetenver-
hältnisses nach. Die im Anhang enthaltenen Aufstellungen über Doppel-
rnandate bilden einen wesentlichen Beitrag zur Rechtstatsachenfor-
schung. Die Darlegungen führen einen Fragenkreis der Klärung zu, der 
oftmals als eine Grauzone des Parlamentsrechts begriffen wurde. Sie 
zu erhellen, ist das Verdienst dieser Schrift. 

Narbert Achterberg 





Vorwort 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Einzelproblem der 
Inkompatibilität, dem parlamentarischen Doppelmandat. Diese singu-
läre Betrachtung eines Inkompatibilitätsproblems ist typisch für die 
deutsche Staatsrechtswissenschaft, in der eine komplexe Inkompatibili-
tätslehre nicht existiert. Auch das hier aufgeworfene Problem des Dop-
pelmandats ist wissenschaftlich bislang in keiner zusammenhängenden 
Untersuchung durchleuchtet worden; ebensosehr fehlt allerdings eine 
Monographie. 

Einen wesentlichen Teil der Arbeit bildet die statistische Erfassung 
der Abgeordneten. Auch hier fand sich kein Vorläufer. Diese Lücke in 
der Parlamentsstatistik überrascht angesichts der Perfektion, mittels 
welcher heutzutage alles erfaßt zu werden pflegt, gibt aber vielleicht 
auch ein Bild der ersten Nachkriegsjahre wieder, in denen es wichtiger 
war, die Parlamente zu besetzen, als deren Besetzung zu dokumentie-
ren. 

Die vom Verfasser erfragte Hilfe bei den Parlamenten stieß auf 
unterschiedliches Echo. Während manche Verwaltungen verwertbare 
Daten präsentieren konnten, waren andere nicht in der Lage, Auskunft 
über Doppelmandatare lU geben, so daß in diesen Fällen Abgeordnete 
nur über einen Vergleich mit der Statistik des Bundes als Doppelman-
datare erfaßt werden konnten. Die im Anhang dargestellte Statistik 
kann demzufolge Unvollständigkeiten aufweisen, die in diesem Verfah-
ren entstanden sind. 

Die Arbeit lag zu Beginn des Jahres 1984 der juristischen Fakultät 
der Univer:lität Göttingen als Dissertation vor. Auf diesem Stand be-
ruhen auch alle angegebenen Daten. 

Ich danke Herrn Prof. Dr. G. Zieger für die freundliche Betreuung. 
Weiterhin schulde ich dem Vorsitzenden des Wirtschaftswissenschaft-
lichen Prüfungsamtes der Universität Göttingen, Herrn Prof. Dr. 
W. Lücke, sowie dessen Mitarbeitern, insbesondere den Herren Dipl.-
Kfm. F.-W. Strothmann und Dipl.-Kfm. M. Freiling, Dank für die ge-
währte Unterstützung. 

Herrn Prof. Dr. N. Achterberg bin ich für die Aufnahme in seine 
Schriftenreihe verbunden. 

Reinhard Wagner 
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1. Einleitung 

Seit dem sogenannten Diätenurteil des BVerfG vom 21. 1. 1975' bzw. 
5. 11. 19752 hat sich die öffentliche Diskussion um die Stellung der Ab-
geordneten in der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig belebt3• In 
den Mittelpunkt der Diskussion ist die Arbeitsbelastung und die Ent-
schädigung der Parlamentarier getreten. Die Debatte hat durch die Ent-
scheidung des BayVerfGH vom 15.12.19824 neue Nahrung gefunden, 
das - dem BVerfG folgend - auch den bayerischen Landtagsabgeord-
neten als Vollzeitparlamentarier ansieht5• Das BVerfG hatte die Tätig-
keit der Bundestagsabgeordneten im Diätenurteil als "full-time-job" 
bezeichnet und damit den Rahmen des Mandats neu gesteckt. Unter 
Einfluß dieses Urteils und der Neuregelung der Abgeordnetenentschä-
digung im Abgeordnetengesetz 1977 ist man zusätzlichen Aktivitäten 
und Einkommensquellen der Parlamentarier sehr kritisch gegenüberge-
treten. So forderte beispielsweise Dittmann6, als Konsequenz des Diä-
tenurteils die Kompatibilität zwischen Ministeramt und Mandat im 
Bund7 neu zu überdenken, da die AbgeordnetensteIlung jetzt zu einem 
Beruf geworden sei und sich damit - wegen Art. 66 I GG - nicht mehr 
mit dem Ministeramt vereinbaren lasse. Aus ähnlichen Gründen stellt 
sich die Frage, ob der Bundestagsabgeordnete noch ein anderes Mandat 
ausüben kann. Das BVerfG hat - insoweit öfters mißverstanden8 -

den Berufsparlamentarier im Bund zwar als die Regel gesehen, ihm 
aber keineswegs verboten, noch einem bürgerlichen Beruf nachzuge-
hen9• Tut der Mandatsträger dies, so ist es bei privatrechtlichen Tätig-

1 BVerfGE 38, 326 (Teilentscheidung). 
2 BVerfGE 40, 296 (Schlußurteil). 
3 Von den zahlreichen Besprechungen des Urteils und in der Folgezeit er-

schienenen Artikel seien genannt: Conradi, ZParl 1976, 113; Geiger, ZParl 
1978, 522; Häberle, NJW 1976, 537; Hanauer, ZParl 1979, 115; Henkel, DOV 
1975,819; Menger, VerwArch 1976,303; Hermann Weber, JuS 1976, 116; Ditt-
mann, ZRP 1978, 52; Schlaich / Schreiner, NJW 1979, 673; v. Arnim, in: Bon-
ner Kommentar, Neubearbeitung Art. 48 GG Ul. w. N. unter III. 

4 DVBl. 1983, 706 mit kritischer Anmerkung von v. Arnim, ebd., S.712. 
5 In die Schlagzeilen gekommen ist 1983 auch wieder die Erhöhung der 

Abgeordnetenbezüge, die am 25.11. 1983 vom Bundestag beschlossen und mit 
Gesetz vom 22. 12. 1983 (BGBL I, S. 1513) verabschiedet worden ist. 

6 ZRP 1978, 52; dazu v. Arnim. in: Bonner Kommentar, Art. 48, Rdnr. 145. 
7 Dazu eingehend Schmidt-Jortzig, ZgS 130, 123. 
8 Vgl. etwa Henkel, DOV 1975, 819 f. 
9 Geiger, ZParl 1978, 522 u. 530; Schlaich / Schreiner, NJW 1979, 675 f. 
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keiten seine Sache bzw. die Sache seines Arbeitgebers, wie er diesen 
Beruf ausfüllt. Etwas anderes hat aber zu gelten, wenn dieser Beruf 
in der Ausübung eines weiteren öffentlichen Amtes, etwa eines Land-
tagsmandates, besteht, denn dieses steht nicht so offensichtlich zur 
Disposition des Amtsträgers wie sein "privater" Beruf. 

Angesichts der hohen Belastung schon durch ein Mandat will diese 
Arbeit untersuchen, ob die Rechtsordnung die Kumulation mehrerer 
Mandate in Bund, Land und Europäischen Gemeinschaften zuläßt. Dies 
ist die Frage danach, ob jeweils zwei dieser Mandate miteinander ver-
einbar, also zugleich auszuüben sind. 

Die zeitgleiche Mitgliedschaft in zwei Parlamenten wird dabei tref-
fend mit dem Begriff des parlamentarischen Doppelmandats belegt. 
Daraus ergibt sich auch, daß die Volksvertretungen auf kommunaler 
Ebene hier nicht berücksichtigt werden. Sie sind zwar ebenfalls Reprä-
sentativorgane lO , erlassen jedoch keine formellen Gesetze. Zudem for-
dern sie ihre Amtsinhaber nicht in dem zeitlichen Maß, das es geböte, 
sie in diese Untersuchung mit einzubeziehen. Sie werden deshalb im 
Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 

Die nachfolgende Darstellung konzentriert sich in ihrem ersten Teil 
zunächst auf das Doppelmandat Bundestag-Landtag, bevor im zweiten 
Teil auf ein Doppelmandat mit dem Europäischen Parlament eingegan-
gen wird. 

10 Wolff / Bachof H, § 75 I d 2 a. 



1. TEIL 

Das Doppelmandat innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland 

2. Ausgangspunkt 

2.1 Das Fehlen einer Norm 

Das Grundgesetz und die Länderverfassungen schweigen zur Frage 
der Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit des Bundestagsmandats mit 
dem Landtagsmandat. Das bundesdeutsche Parlamentsrecht stellt kei-
nen Rechtssatz zur Lösung des aufgeworfenen Problems des Doppel-
mandats zur Verfügung. Verfassungsrechtlicher Ausgangspunkt zur 
Beantwortung der Frage ist damit die Auslegung des Grundgesetzes 
und der Länderverfassungen. 

Die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes könnte Anhaltspunkte 
zur Auslegung bieten, wenn sie ergibt, daß ein Verbot des Doppelman-
dats mit Absicht nicht aufgestellt worden ist. Die Untersuchung der 
Verhandlungen des Parlamentarischen Rats zeigt jedoch, daß dies nicht 
so ist. Das Doppelmandat ist hier nur einmal und dabei recht kontrovers 
behandelt worden!. Der Abgeordnete Dr. Becker (FDP)2 war zunächst 
der Ansicht, ein Doppelmandat müsse verboten werden, da niemand 
zugleich "zwei Herren" dienen und zugleich an zwei Stellen sein könne. 
Dem schlossen sich die Abgeordneten Dr. Katz3 und Dr. Lehr4 an. 
Dr. Katz sprach sich für die Inkompatibilität aus, um eine "schlechte 
Übung" aus früheren Zeiten abzustellen. Dr. Lehr stellte auf die Über-
lastung aller im politischen Leben Stehenden sowie die höhere Effek-
tivität bei der Konzentration auf ein Mandat ab. 

Der Abgeordnete Dr. Dehler (FDP)S hielt dem entgegen, für ihn sei 
die Festlegung einer solchen Unvereinbarkeit "ganz unmöglich". Im 

! Vgl. JöR n. F. 1, S. 348. 
2 Ebd. 
3 Ebd. 
4 Ebd. 
5 Ebd. 

2 Wagner 
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